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Die Abgeordneten zum Nationalrat Srb und Freunde haben am 

11. April 1989 unter der Nr. 3624/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Massenmorde an wehrlosen 

Patienten im Krankenhaus Lainz in wien gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

" 1. Wann erhielten Sie zum erstenmal Kenntnis von diesen Vor­
fällen? 

2. Von wem erhielten Sie diese Informationen? 

3. Was war der Inhalt dieser Informationen? 

4. Was ist Ihre Meinung zu diesen Vorfällen? 

5. Was sagen Sie zu der Aussage von Stadtrat Stacher im 
'Mittagsjournal' vom 8.4.1989: 'Ich sehe im Augenblick 
keine Schuldigen außer den Täterinnen'? 

6. Teilen Sie die Meinung von polizeipräsident Bögl, der in 
Zusammenhang mit diesen Massenmorden lapidar von 'falsch 
verstandener Sterbehilfe', von 'Ausnahmeerscheinungen in 
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der menschlichen Psyche', ja sogar von 'Unüberlegtheit' 
und einem 'Zwang zur Nachahmung' gesprochen hat? 

7. Warum wurde die vor einem Jahr verstorbene Patientin Anna 
Urban nach ihrem plötzlichen und mysteriösem Tod bei ihrer 
Obduktion nicht auf Insulin untersucht? 

8. Wie ist der Wortlaut der damaligen weisung von stadtrat 
Stacher an die Ärzteschaft, das Personal strenger zu be­
aufsichtigen? 

9. An welche Ärzte bzw. Abteilungen bzw. an welche Kranken­
häuser ist diese Anweisung ergangen? 

10. Welche Meldungen sind seit damals in diesem Zusammenhang 
seitens der Ärzteschaft erfolgt? 

11. Wie wurde auf diese Meldungen seitens der pOlitisch Ver­
antwortlichen der Stadt Wien reagiert? 

12. Wurde im Zusammenhang mit dem damaligen Vorfall die 
Dienstaufsicht eingeschaltet? 
Wenn ja: mit welchem Ergebnis? 
Wenn nein: warum nicht? 

13. Sind sie der Meinung, daß das Kontrollsystem in den Wiener 
Krankenhäusern und im besonderen im Krankenhaus Lainz zum 
Zeitpunkt dieser jüngsten Vorkommnisse ausreichend funk­
tioniert hat? 
Wenn nicht: welche Vorkehrungen werden Sie treffen, um die 
Kontrollsysteme in den Krankenhäusern ausreichend zu ver­
bessern? 

14. Wie hoch war die Todesrate in den Jahren 1980 bis 1988 
unter den Patienten der 1. Medizinischen Abteilung? 

15. Ist diplomierten Stationsgehilfinnen das Verabreichen von 
Injektionen erlaubt? 
Wenn nicht: a) Wie konnte es dann passieren, daß diese den 

Patienten Injektionen verabreichten? 
b) Wer hat dazu den Auftrag gegeben? 
c) Wer hat dafür die Verantwortung? 

16. Gibt es in den Wiener Spitälern eine Instanz, welche die 
Anwendung von Medikamenten durch Krankenschwestern kon­
trolliert? 
Wenn ja: Wie erklären Sie sich diese Vorfälle? 
Wenn nein: Warum nicht? 

17. Wie ist die Ausgabe von Medikamenten geregelt, wer trägt 
hier die Verantwortung und wie sehen die Kontrollinstanzen 
aus? 
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18. Wie erklären Sie sich die Tatsache, daß bei den Obduk­
tionen der in dieser Abteilung verstorbenen Patienten 
keine Anzeichen für diese Morde gefunden wurden? 

19. Wie ist Ihre Aussage zu verstehen, daß man derartige 
Ereignisse 'nicht durch mehr Kontrolle oder per Verord­
nung' verhindern kann? 

20. Teilen Sie die Meinung Stachers, es sei schon vor einem 
Jahr alles getan worden, um der Verantwortung gerecht zu 
werden? 

21. Sind Sie bereit, alles zu unternehmen, damit derartige 
Vorfälle in Zukunft verhindert werden können? 
Wenn ja: welche Maßnahmen werden von Ihnen ergriffen wer­
den und wann werden diese Maßnahmen in Kraft treten? 
Wenn nein: Warum nicht? 

22. Sind Sie bereit, die Voraussetzungen für einen Ausbau der 
Patientenrechte in Kraft treten? (richtig wohl: zu schaf­
fen) 
Wenn nein: warum nicht? 

23. Wie sehen Sie in Zusammenhang mit diesen Vorfällen die 
Frage der politischen Verantwortung? 

24. Sind Sie bereit, sich dafür einzusetzen, daß die Möglich­
keit zur Supervision für das Krankenpflegepersonal obligat 
eingeführt wird? 
Wenn ja: Sind Sie bereit, an der Schaffung der gesetz­
lichen Voraussetzungen mitzuwirken? 
Wenn nein: Warum nicht?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Erstmalig wurde ich vom Büro des Herrn Bundesministers für 

Inneres und von Herrn Stadtrat Prof. Dr. Stacher am Nachmittag 

des 7. April 1989 informiert. 

Zu Frage 3: 

Der Inhalt dieser Informationen deckt sich in etwa mit den 

Pressemeldungen der auf die Ereignisse folgenden Tage. 
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Zu den Fragen 4 und 5: 

Aufgrund der bisher bekanntgewordenen Ergebnisse der Ermittlun­

gen besteht der Verdacht, daß es sich um vorsätzlich begangene 

Morde handelt, bei denen schuldig im strafrechtlichen Sinne nur 

die Täterinnen sind. In diesem Sinne verstehe ich auch die Aus­

sage von Herrn Stadtrat Prof. Dr. Stacher. 

Zu Frage 6: 

Im Hinblick darauf, daß ich selbst an den Ermittlungen nicht 

teilgenommen habe, halte ich es für nicht zielführend, die vom 

Herrn Polizeipräsidenten Bögl unter dem Eindruck der ersten 

Erhebungsergebnisse gemachten Aussagen zu kommentieren. 

Zu den Fragen 7 bis 14: 

Diese Fragen betreffen Angelegenheiten des Krankenhauses Lainz 

und damit Angelegenheiten der Gemeinde wien als Trägerin von 

Privatrechten. Da es sich somit um keine Angelegenheiten der 

behördlichen Verwaltung oder der Verwaltung des Bundes als Trä­

ger von Privatrechten handelt, unterliegen diese Angelegenhei­

ten nicht dem Fragerecht im Sinne der §§ 90f des Geschäftsord­

nungsgesetzes 1975, BGBI.Nr. 410. 

Zu Frage 15: 

Das Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflegefach­

dienstes, der medizinisch-technischen Dienste und der Sanitäts­

hilfsdienste, BGBI.Nr. 102/1961, kennt den Begriff der "diplo­

mierten Stationsgehilfin" nicht. 

Gemäß § 54 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes ist eine zur berufs­

mäßigen Ausübung des Krankenpflegefachdienstes berechtigte Per­

son befugt, subkutane oder intramuskuläre Injektionen sowie 

Blutabnahme aus der Vene nach ärztlicher Anordung vorzunehmen, 
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wenn sie der verantwortliche, zur selbständigen Berufsausübung 

berechtigte Arzt im Einzelfall hiezu ermächtigt hat. 

Nach Abs. 3 dieser Bestimmung ist eine zur berufsmäßigen Aus­

übung des Krankenpflegefachdienstes berechtigte Person befugt, 

in Abteilungen von Krankenanstalten, in denen wegen der Beson­

derheiten der Tätigkeiten (insbesondere Anaesthesien, Dia­

lyse- und Intensivbehandlungen) die Anwesenheit eines zur 

selbständigen Berufsausübung berechtigten Arztes ständig gege­

ben ist, intravenöse Injektionen und Infusionen nach ärztlicher 

Anordnung vorzunehmen, wenn sie der verantwortliche, zur 

selbständigen Berufsausübung berechtigte Arzt im Einzelfall 

hiezu ermächtigt hat. 

Nach Abs. 4 dieser Bestimmung ist eine zur berufsmäßigen Aus­

übung des medizinisch-technischen Laboratoriumsdienstes, des 

radiologisch-technischen Dienstes oder des medizinisch-tech­

nischen Fachdienstes berechtigte Person befugt, nach ärztlicher 

Anordnung Blut aus der Vene- abzunehmen, wenn sie der verant­

wortliche, zur selbständigen Berufsausübung berechtigte Arzt im 

Einzelfall hiezu ermächtigt hat. 

Stationsgehilfinnen, als Angehörige der Sanitätshilfsdienste, 

sind gemäß § 44 lit.b leg.cit. lediglich zu einfachen Hilfs­

diensten in Krankenabteilungen der Krankenanstalten, in Ambula­

torien sowie in Pflegeanstalten befugt. 

Der Arbeitsbereich des stationshilfsdienstes wurde durch einen 

Erlaß des ehemaligen Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

vom 6. März 1962 genau beschrieben und umfaßt beispielsweise 

folgende Tätigkeiten: 

Reinigungs- und Aufräumearbeiten in den Räumen der station 

(Patientenzimmer und Nebenräume); 

Reinigung und Instandhaltung von Geräten zur Krankenpflege; 

Reinigung und Pflege von Instrumenten (nicht aber sterili­

sation); 
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Vorbereitung der Mahlzeiten (Wärmen, Teezubereitung, Bereit­

stellung des Geschirrs); 

Mithilfe beim verteilen des Essens; 

Verabreichung des Essens an Kinder und Körperbehinderte (mit 

Ausnahme von Schwerkranken und Frischoperierten) ; 

Alle diese Tätigkeiten dürfen nur auf Anordnung und unter Auf­

sicht des Krankenpflegefachpersonals ausgeübt werden. 

Die Fragen a) bis c) sind aus den zu den Fragen 7 bis 14 ge­

nannten Gründen vom Fragerecht im Sinne der §§ 90 f des Ge­

schäftsordnungsgesetzes 1975 nicht erfaßt. 

Zu Frage 16: 

Das zuletzt Gesagte gilt auch für diese Frage. 

Zu Frage 17: 

Die Verordnung von Medikamenten ist wesentlicher Bestandteil 

der medizinischen Behandlung und somit gemäß § 1 Abs. 2 in Ver­

bindung mit § 2 Abs. 4 Ärztegesetz 1984 eine den Ärzten vorbe­

haltene Tätigkeit. Aus diesem Grunde ist es Aufgabe des behan­

delnden Arztes, die Entscheidung über die Medikamentation zu 

treffen. 

Aus den Vorschriften des Ärztegesetzes und des Krankenpflegege­

setzes ergibt sich eindeutig, daß weder dem diplomierten Kran­

kenpflegepersonal noch Angehörigen der Sanitätshilfedienste 

diesbezüglich irgendeine Entscheidungskompetenz eingeräumt ist. 

So ist gemäß § 54 Abs. 1 des Krankenpflegegesetzes ausdrücklich 

den unter dieses Gesetz fallenden Berufsgruppen jede eigenmäch­

tige Heilbehandlung verboten. Sie haben vielmehr die Anordnung 

des verantwortlichen Arztes genau einzuhalten. 

3558/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)6 von 9

www.parlament.gv.at



- 7 -

Für den Betrieb von Anstaltsapotheken sind nach § 16 der 

Apothekenbetriebsordnung die Betriebsvorschriften für öffent­

liche Apoth~ken sinngemäß anzuwenden. Dies gilt auch für die 

versperrte Aufbewahrung bestimmter Arzneimittel (§ 6 Apotheken­

betriebsordnung). 

Zu Frage 18: 

Wie bekannt, sind die Todesfälle im Krankenhaus Lainz Gegen­

stand noch nicht abgeschlossener strafgerichtlicher Ermittlun­

gen. Es ist daher auch noch nicht möglich, zu einem allfälligen 

Versehen der befaßten Pathologen Stellung zu nehmen. Möglicher­

weise wird in dem dem Strafgericht vorzulegenden Gutachten ge­

rade auch von sachverständiger seite die Frage zu klären sein, 

ob und inwieweit bei der Obduktion der getöteten Patienten 

nicht ausreichend sorgfältig vorgegangen wurde. Diese Frage 

kann ich deshalb nicht beantworten. 

Zu Frage 19: 

Meine Aussage ist so zu verstehen, daß vorsätzlich begangene 

Morde, wenn sie von einer Gruppe von zusammenarbeitenden Per­

sonen begangen werden, kaum durch zusätzliche Rechtsvorschrif­

ten, die noch mehr Kontrolle anordnen, vermieden werden können, 

da hier Personen zu Tätern werden, die sich gegenseitig kon­

trollieren sollten. Ein absolut wirkendes sicherheitssystem, 

welches verhindert, daß vorsätzliche Mörder ihre Tat ausüben 

können, gibt es nicht. Auch ist zu bedenken, daß Kontroll­

systeme dort Grenzen finden, wo sie den Betrieb praktisch un­

möglich machen. 

Zu Frage 20: 

Diese Frage läuft auf die Beurteilung von Ereignissen hinaus, 

die nicht vom Fragerecht im sinne der §§ 90 f des Geschäftsord­

nungsgesetzes 1975 erfaßt sind. 
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Zu Frage 21: 

Nach der von der Bundesverfassung festgelegten Kompetenzvertei­

lung steht dem Bund in den Angelegenheiten der Heil- und 

Pflegeanstalten nur die Gesetzgebung über die Grundsätze zu, 

die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung sind jedoch 

ausschließlich Sache der Länder. Es liegt daher im wesentlichen 

im Bereich der Länder, vor allem aber am jeweiligen Spitals­

träger, alle Vorkehrungen zu treffen, um derartige Ereignisse 

in Hinkunft auszuschließen. 

Daneben werde auch ich alle Möglichkeiten prüfen, ob allenfalls 

auch im Grundsatzgesetz des Bundes zusätzliche Vorschriften 

aufzunehmen sind. 

Eine Entscheidung darüber luöchte ich allerdings erst treffen, 

wenn der Bericht einer auf Grund der vom Nationalrat ge faßten 

Entschließung Nr. E 113 eingesetzten Expertengruppe vorliegt. 

Sollte sich danach die Notwendigkeit zur weiteren rechtlichen 

Bestimmung im Krankenanstaltengesetz ergeben, werde ich unver­

züglich deren Umsetzung in die Wege leiten. 

Zu Frage 22: 

Diese Frage geht von der unzutreffenden Annahme aus, ein 

Patient würde sich durch die Behandlung in einer Krankenanstalt 

seiner Rechte begeben. Während einer spitalsbehandlung geht der 

Patient (zumeist konkludent) einen Behandlungsvertrag mit dem 

Träger der Krankenanstalt ein, aus dem ihm verschiedene Rechte, 

insbesondere Informationsrechte und andere aus einer zivil­

rechtlichen Vereinbarung erfließenden Ansprüche, zukommen. Das 

Informationsrecht der Patienten - insbesondere sein Auskunfts­

recht und sein Einsichtsrecht in die Krankengeschichte - wird 

verschiedentlich in den Ausführungsgesetzen der Länder zum 

Krankenanstaltengesetz eingeschränkt. Im Bundeskanzleramt wird 
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deshalb die Anfechtung solcher Regelungen vor dem Verfassungs­

gerichtshof vorbereitet. Ein Ausbau der Patientenrechte scheint 

mir daher zumindest nicht vorrangig. 

Zu Frage 23: 

Nach meinem derzeitigen Wissensstand sehe ich keinen Fall von 

pOlitischer Verantwortung im Zusammenhang mit diesen Vorfällen. 

Zu Frage 24: 

Grundsätzlich möchte ich zu dieser Frage sagen, daß ich zu­

nächst die Ergebnisse des bei der Beantwortung der Frage 21 

erwähnten Expertengremium abwarten möchte, bevor ich einzelne 

Maßnahmen verwirkliche. 
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